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Gemeinsame Verlautbarung zum Haushaltsscheckverfahren

Geringflgige Beschaftigungen in Privathaushalten werden vom Gesetzgeber durch deutlich
ermalfigte Abgaben und durch eine vereinfachte Verfahrensweise besonders gefoérdert. Eine
unburokratische Abwicklung wird durch das sogenannte Haushaltsscheckverfahren ermdg-
licht.

Das Haushaltsscheckverfahren wird - wie das Beitrags- und Meldeverfahren fiir geringfligig
Beschaftigte insgesamt - ausschlieBlich von der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See als Trager der Rentenversicherung durchgefihrt. Innerhalb der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See nimmt die Minijob-Zentrale diese Aufgabe wahr.
Einzelheiten ergeben sich aus den ab 1. April 2003 geltenden Geringfligigkeits-Richtlinien
der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung.

Die geringfiigigen Beschaftigungen wurden mit Wirkung vom 1. April 2003 neu geregelt. Im
Zuge dieser Neuregelung wurden die Arbeitgeber geringfiigig Beschétftigter in Privathaushal-
ten gegeniber den Arbeitgebern im gewerblichen Bereich mit besonderen Verglnstigungen
ausgestattet. Anstelle der seit 1. Juli 2006 Ublichen Beitrags- und Steuerlast fur gewerbliche
Arbeitgeber von 30 v.H. (Krankenversicherung: 13 v.H.; Rentenversicherung: 15 v.H.;
Pauschsteuer: 2 v.H.) belauft sich der Aufwand fir Privathaushalte lediglich auf 12 v.H.
(Krankenversicherung: 5 v.H.; Rentenversicherung: 5 v.H.; Pauschsteuer: 2 v.H.).

Im Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozialrecht vom 21. Marz 2005
(BGBI | S. 818) wurde festgelegt, dass der Beitragssatz zur Unfallversicherung fur geringfi-
gig Beschaftigte, die im Haushaltsscheckverfahren gemeldet werden, ab 1. Januar 2006
bundeseinheitlich 1,6 v.H. betrdgt. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See wurde von den kommunalen Unfallversicherungstrdgern im Rahmen einer am 24. Au-



gust 2005 geschlossenen Verwaltungsvereinbarung beauftragt, die Unfallversicherungsbei-
trage fur die am Haushaltsscheckverfahren teilnehmenden Arbeitgeber ab 2006 einzuziehen.

Die Kosten, die dem Arbeitgeber fur die Beschaftigung im Privathaushalt entstehen, werden
seit dem 1. Januar 2003 steuerlich gefordert. Die Einkommensteuer des Arbeitgebers erma-
Bigt sich flr haushaltsnahe Beschaftigungsverhaltnisse bei geringfligiger Beschaftigung um
10 v.H. der entstandenen Kosten (max. 510 EUR). Fir jeden Kalendermonat, in dem kein
Beschaftigungsverhdaltnis besteht, ermaRigt sich der Héchstbetrag um ein Zwdlftel. Diese
gesetzliche Regelung findet allerdings nur Anwendung, wenn die entstandenen Aufwendun-
gen nicht fur Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt gehérenden Kindes bei der
Ermittlung der Einkuinfte bzw. Sonderausgaben abzugsfahig sind. Beschrénkt sich das Tatig-
keitsfeld des haushaltsnahen geringfiigigen Beschéaftigungsverhaltnisses auf die Betreuung
eines zum Haushalt gehtérenden Kindes, kann der Arbeitgeber riickwirkend ab Anfang 2006
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dieser Dienstleistung entstehen, in Héhe von
zwei Dritteln der gesamten Betreuungskosten, hochstens jedoch 4000 EUR je Kind vom zu
versteuernden Einkommen absetzen. Voraussetzung fir die Anwendung dieser gesetzlichen
Regelung ist allerdings, dass das zum Haushalt gehdrende Kind das 14. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat. Des Weiteren ist zu beachten, dass Haushalte, die Aufwendungen fir
Dienstleistungen zur Betreuung ihrer Kinder geltend machen, nicht gleichzeitig von der Steu-
erabzugsmoglichkeit fur haushaltsnahe Dienstleistungen im Rahmen des Haushaltsscheck-
verfahrens Gebrauch machen kénnen.

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben uber die das Haushaltsscheckver-
fahren betreffenden Regelungen beraten. Die dabei erzielten Ergebnisse sind in dieser ge-
meinsamen Verlautbarung zusammengefasst. Die Anlage 1 enthalt Erlauterungen zur steu-
erlichen Behandlung des Arbeitsentgelts aus geringfligigen Beschéftigungen.



I Grundzige des Haushaltsscheckverfahrens

1 Allgemeines

Der Arbeitgeber (Privathaushalt) erstattet der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See / Minijob-Zentrale fir einen in seinem Haushalt beschéaftigten Arbeitnehmer eine
vereinfachte Meldung, den sogenannten Haushaltsscheck. Das Haushaltsscheckverfahren
kann nur fur geringfligige Beschaftigungsverhéltnisse genutzt werden. Der Haushaltsscheck
enthalt gegentber der Meldung nach § 28a Abs. 3 SGB IV reduzierte Angaben. Er ist vom
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu unterschreiben. Die Anwendung des Haushaltsscheckver-
fahrens ist daran gebunden, dass der an den Arbeitnehmer ausgezahlte Geldbetrag zusam-
men mit den einbehaltenen Steuern 400 EUR im Monat nicht tbersteigt und der Arbeitgeber
der Minijob-Zentrale eine Ermachtigung zum Einzug der Gesamtsozialversicherungsbeitra-
ge, der Beitrdge zur Unfallversicherung (ab 1. Januar 2006), der Umlagen zum Ausgleich der
Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft sowie ggf. zu zahlender
Pauschsteuern (vgl. Anlage 1) erteilt. Das Verfahren wiederholt sich bei jeder Entgeltzah-
lung, es sei denn, das Arbeitsentgelt bleibt monatlich unveréndert und der Haushaltsscheck
wird entsprechend gekennzeichnet. Alternativ kann der Privathaushalt bei monatlich
schwankendem Arbeitsentgelt auch den von der Minijob-Zentrale angebotenen Halbjahres-
scheck (vgl. VI) verwenden.

Die Minijob-Zentrale pruft nach Eingang des Haushaltsschecks die Einhaltung der Arbeits-
entgeltgrenzen bei geringfligiger Beschaftigung, vergibt, sofern noch nicht vorhanden, die
Betriebsnummer, berechnet die Gesamtsozialversicherungsbeitréage, die Beitrage zur Unfall-
versicherung (ab 1. Januar 2006), die Umlagen zum Ausgleich der Arbeitgeberaufwendun-
gen bei Krankheit und Mutterschaft sowie die ggf. zu zahlenden Pauschsteuern (vgl. Anlage
1) und zieht den Gesamtbetrag mittels Lastschriftverfahren vom Konto des Arbeitgebers ein.

Die Teilnahme am Haushaltsscheckverfahren ist obligatorisch. Der Arbeitgeber kann somit
nicht alternativ das ubliche Melde- und Beitragsverfahren nutzen.

2 Voraussetzungen
2.1 Geringfligige Beschaftigung im Privathaushalt

Fur geringflgige Beschéftigungen, die ausschliellich in Privathaushalten ausgelbt werden,
gelten die gleichen Voraussetzungen wie flr geringfligige Beschaftigungen aul3erhalb von
Privathaushalten (8§ 8a Satz 1i.V.m. § 8 SGB V).

Fur die Annahme einer geringfligigen Beschaftigung im Privathaushalt wird nach § 8a Satz 2
SGB |V allerdings gefordert, dass diese durch einen privaten Haushalt begriindet ist und die
Tatigkeit sonst gewohnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird. Der Ge-
setzgeber spricht von haushaltsnaher Dienstleistung. Hierzu gehéren u.a. Tatigkeiten wie die
Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt, die Reinigung der Wohnung, die Gartenpflege so-
wie die Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern, Kranken, alten Menschen und pfle-
gebedurftigen Personen.

Als Arbeitgeber im Haushaltsscheckverfahren kommen nur natirliche Personen in Betracht.
Beschaftigungen in privaten Haushalten, die durch Dienstleistungsagenturen oder andere
Unternehmen begrindet sind, fallen nicht unter diese Regelung. Dies gilt auch fir Beschéfti-
gungsverhaltnisse, die mit Hausverwaltungen oder Wohnungseigentimergemeinschaften (im
Sinne des Gesetzes Uber das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht - WEG) ge-



schlossen werden, da es sich hierbei nicht um einen Privathaushalt im engeren Sinne han-
delt.

Ausschlief3lich im Privathaushalt wird eine Beschaftigung dann ausgelbt, wenn der Arbeit-
nehmer fur den selben Arbeitgeber keine weiteren Dienstleistungen, wie z.B. in den dem
Privathaushalt angeschlossenen Geschéaftsraumen, erbringt. Ist dies doch der Fall, ist ohne
Rucksicht auf die arbeitsvertragliche Gestaltung sozialversicherungsrechtlich von einem ein-
heitlichen Beschaftigungsverhéltnis auszugehen (vgl. Urteil des BSG vom 16. Februar 1983 -
12 RK 26/81 -, USK 8310), so dass das Haushaltsscheckverfahren keine Anwendung finden
kann.

2.2 Zusammenrechnung mit weiteren Beschaftigungen

Eine geringflgig entlohnte Beschaftigung im Privathaushalt ist mit weiteren geringfligig ent-
lohnten Beschaftigungen in und aufRerhalb von Privathaushalten zusammenzurechnen. Wird
neben einer mehr als geringflgigen Beschaftigung nur eine geringfligig entlohnte Beschéfti-
gung im Privathaushalt ausgelbt, werden beide nicht zusammengerechnet. Nahere Ausfih-
rungen zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von geringfligig entlohnten Beschéftigun-
gen in Privathaushalten kdnnen den Geringflgigkeits-Richtlinien entnommen werden.

Ergibt sich aufgrund der Zusammenrechnung mit einer weiteren Beschéftigung Versiche-
rungspflicht, findet das Haushaltsscheckverfahren keine Anwendung mehr. Der Arbeitgeber
hat dann das ubliche Beitrags- und Meldeverfahren gegentber der Krankenkasse durchzu-
fuhren, die der Arbeitnehmer gewahlt hat. Die zustdndige Krankenkasse wird mit einer Mit-
gliedsbescheinigung dokumentiert. Trifft der Arbeithehmer keine Wahl oder ist er nicht ge-
setzlich krankenversichert, kommt die Krankenkasse in Frage, bei der zuletzt eine Versiche-
rung (ggf. auch Familienversicherung) bestanden hat. Lasst sich eine ,letzte* Krankenkasse
nicht bestimmen, sind die Meldungen Uber eine versicherungspflichtige Beschéftigung einer
nach 8§ 173 Abs. 2 und Abs. 2a SGB V wahlbaren Krankenkasse einzureichen.

2.3 Beschaftigung von Familienangehérigen

Ein entgeltliches Beschaftigungsverhéaltnis wird grundsétzlich nicht dadurch ausgeschlossen,
dass jemand fiir einen nahen Verwandten oder Familienangehérigen im Privathaushalt tétig
wird. Allerdings ist bei solchen Beschéaftigungsverhaltnissen die Arbeitnehmereigenschaft zu
prifen und dabei festzustellen, ob der Arbeitsvertrag zum Schein abgeschlossen wurde
(8 117 BGB) oder die Tatigkeit lediglich eine familienhafte Mithilfe darstellt. Die erforderliche
Abgrenzung ist nach den in standiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts festgeleg-
ten Abgrenzungskriterien ausgehend von den gesamten Umstanden des Einzelfalles vorzu-
nehmen. Ein entgeltliches Beschéaftigungsverhaltnis im Privathaushalt unter Ehegatten
scheidet allerdings regelmé&Rig aus, weil in der Ehe bereits gesetzliche Dienstleistungspflich-
ten in Bezug auf die Haushaltsfiihrung bestehen. Gleiches gilt dem Grunde nach fir im
Haushalt Dienste leistende Kinder, die dem elterlichen Hausstand angehoren und von den
Eltern unterhalten werden.

2.4 400 EUR-Grenze

Der Haushaltsscheck ist zu verwenden, wenn das Arbeitsentgelt, das der im Haushalt be-
schaftigte Arbeitnehmer erhélt, regelméafig im Monat 400 EUR (8§ 28a Abs. 7 SGB V) nicht
Ubersteigt. Bei Verwendung eines Haushaltsschecks gilt nach § 14 Abs. 3 SGB IV die Be-
sonderheit, dass der an den Arbeitnehmer ausgezahlte Geldbetrag zuziglich der durch Ab-



zug vom Arbeitslohn einbehaltenen Steuern (Lohnsteuer einschlief3lich eventuell zu zahlen-
der Kirchensteuer und Solidaritdtszuschlag) als Arbeitsentgelt gilt.

Das von geringfligig Beschéftigten erzielte Arbeitsentgelt unterliegt wie das Arbeitsentgelt
eines mehr als geringfiigig Beschéftigten der Steuerpflicht. In diesem Zusammenhang sind
die Steuererlauterungen in der Anlage 1 zu beachten.

Angesichts der in der Anlage 1 aufgezeigten Moglichkeiten der Besteuerung des Arbeitsent-
gelts aus geringfiigigen Beschéaftigungen dirfte es unwahrscheinlich sein, dass individuelle
Steuern vom Arbeitnehmer gezahlt werden und der mit dem Arbeithnehmer vereinbarte Ar-
beitslohn von dem Betrag abweicht, der nach § 14 Abs. 3 SGB IV als Arbeitsentgelt im Rah-
men des Haushaltsscheckverfahrens zu beriicksichtigen ist.

Bei Arbeitnehmern, die auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichten
(vgl. 1.4), bestimmt sich das Arbeitsentgelt nach dem vereinbarten Arbeitslohn vor Abzug des
vom Arbeitnehmer zu tragenden Eigenanteils.

Als Sonderregelung verbietet 8 14 Abs. 3 SGB IV ferner die Beriicksichtigung von nicht in
Geld gewéahrten Einnahmen (z.B. Sachbeziige) bei der Ermittlung des Arbeitsentgelts.

Ein Uberschreiten der Entgeltgrenze fiihrt zum Wegfall der Voraussetzungen fir die Anwen-
dung des Haushaltsscheckverfahrens.

2.5 Einzugsermachtigung

Der Arbeitgeber (privater Haushalt) ist verpflichtet, der Minijob-Zentrale eine Erméachtigung
zum Einzug der Gesamtsozialversicherungsbeitrdge (einschlie3lich des Aufstockungsbetra-
ges bei Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit), der Beitrdge zur Unfallversicherung
(ab 1. Januar 2006), der Umlagen zum Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krank-
heit und Mutterschaft und ggf. der einheitlichen Pauschsteuern (vgl. Anlage 1) zu erteilen.
Hierzu kann das im Internet bereitgestellte Formular verwendet werden (vgl. 1l.1). Die Ein-
zugsermachtigung braucht nicht bei jeder Entgeltzahlung, sondern nur bei der erstmaligen
Verwendung des Haushaltsschecks oder bei Anderungen der Bankverbindung erteilt zu wer-
den.

3 Beitragspflicht des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber einer geringfligig entlohnten Beschaftigung im Privathaushalt (8§ 8a SGB V)
hat fur Versicherte, die in dieser Beschaftigung versicherungsfrei oder von der Versiche-
rungspflicht befreit oder nicht versicherungspflichtig sind, einen Pauschalbeitrag zur Kran-
kenversicherung in Héhe von 5 v.H. des Arbeitsentgelts aus dieser Beschaftigung zu zahlen.
Voraussetzung fur die Zahlung des Pauschalbeitrags zur Krankenversicherung ist, dass der
geringfligig Beschéftigte in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist (88 249b
Satz 2 SGB V, 48 Abs. 6 KVLG 1989).

In der Rentenversicherung beléauft sich der vom Privathaushalt zu zahlende Pauschalbeitrag
ebenfalls auf 5 v.H. des Arbeitsentgelts aus der Beschaftigung, sofern der Beschaftigte eine
versicherungsfreie oder wegen des Verzichts auf die Rentenversicherungsfreiheit versiche-
rungspflichtige geringflgig entlohnte Beschéftigung ausibt (88 172 Abs. 3a Satz 1, 168 Abs.
1 Nr. 1c SGB VI). Entsprechendes gilt fur Beschéftigte, die von der Rentenversicherungs-
pflicht befreit sind.



4 Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung

Arbeitnehmer, die eine nach § 5 Abs. 2 SGB VI rentenversicherungsfreie geringfiigig ent-
lohnte Beschéftigung ausiben, haben nach 8 5 Abs. 2 Satz 2 SGB VI die Mdglichkeit, auf die
Rentenversicherungsfreiheit zu verzichten, um dadurch volle Leistungsanspriiche in der
Rentenversicherung zu erwerben. Der Verzicht muss schriftlich gegentiber dem Arbeitgeber
bzw. bei mehreren Beschaftigungen gegentber allen Arbeitgebern erklart werden. Er entfal-
tet Rechtswirkung aber nur fur die Zukunft. D.h., die Rentenversicherungspflicht beginnt mit
dem Tag, der auf den Tag des Eingangs der schriftlichen Verzichtserklarung beim Arbeitge-
ber folgt, es sei denn, dass der Arbeitnehmer einen spateren Zeitpunkt fir den Beginn der
Rentenversicherungspflicht bestimmt.

Wird der Verzicht innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme der geringfligig entlohnten
Beschéftigung schriftlich erklart, wirkt sie auf den Beginn der Beschéftigung zurtick, falls der
Arbeitnehmer dies verlangt. Der Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit gilt fir die ge-
samte Dauer der geringfligig entlohnten Beschaftigung und kann nicht widerrufen werden.
Die Verzichtserklarung verliert mit der Aufgabe der geringfligig entlohnten Beschaftigung ihre
Wirkung. Nimmt der Arbeitnehmer erneut eine geringfugig entlohnte Beschéaftigung auf und
will er auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichten, dann muss dem neuen Arbeitgeber
wiederum eine schriftliche Verzichtserklarung vorgelegt werden; dies gilt auch dann, wenn
sich die neue Beschaftigung nahtlos an die bisherige Beschaftigung anschlief3t.

Geringfugig entlohnte Beschéftigte in Privathaushalten kénnen ihren Verzicht auf die Ren-
tenversicherungsfreiheit auf dem Haushaltsscheck erklaren. MaRRgebend fir den Beginn der
Versicherungspflicht ist das Datum der Unterschrift des Arbeitnehmers, wenn er nicht aus-
dricklich einen spateren Zeitpunkt angibt. Eine gegeniber dem Arbeitgeber abzugebene
Verzichtserklarung ist in diesen Féllen entbehrlich.

Sofern ein Arbeitnehmer hiervon Gebrauch macht, sind fir ihn Rentenversicherungsbeitrage
unter Zugrundelegung des vollen Beitragssatzes in der Rentenversicherung zu zahlen. Den
Aufstockungsbetrag zwischen den vom Arbeitgeber zu zahlenden Pauschalbetrag von 5 v.H.
und dem vollen Beitragssatz tragt der Arbeitnehmer und ist vom Arbeitgeber am Arbeitsent-
gelt einzubehalten.

Zu beachten ist allerdings, dass im Falle des Verzichts auf die Rentenversicherungsfreiheit
als monatliche Mindestbeitragsbemessungsgrundlage nach § 163 Abs. 8 SGB VI ein Betrag
in Héhe von 155 EUR zugrunde zu legen ist. Der Aufstockungsbetrag fir Arbeitnehmer mit
einem monatlichen Arbeitsentgelt unterhalb der monatlichen Mindestbeitragsbemessungs-
grundlage ermittelt sich, indem der - ausgehend vom tatséchlich erzielten Arbeitsentgelt be-
rechnete - Pauschalbeitrag des Arbeitgebers vom Mindestbeitrag (155 EUR x voller Bei-
tragssatz zur Rentenversicherung) abgezogen wird. Reicht das Arbeitsentgelt zur Deckung
des Aufstockungsbetrages nicht aus, hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Restbetrag
zu erstatten. Weitere Ausfiihrungen zu diesem Punkt kdnnen dem Kapitel C 2 der Geringfu-
gigkeits-Richtlinien entnommen werden.



1 Form und Inhalt des Haushaltsschecks

1 Form

Nach 8§ 28b Abs. 4 Satz 1 SGB IV bestimmen die Spitzenverbande der Krankenkassen, die
Deutsche Rentenversicherung Bund und die Bundesagentur fiir Arbeit bundeseinheitlich die
Gestaltung des Haushaltsschecks und der der Einzugsstelle (Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See) in diesem Verfahren zu erteilenden Einzugserméachtigung. Der
Haushaltsscheck und die Einzugsermachtigung werden im Internet auch unter ,www.minijob-
zentrale.de" zur Verfigung gestellt. Diese kénnen dann vom Arbeitgeber direkt am Bild-
schirm fehlergeprift ausgefillt und anschlieend ausgedruckt werden. Dartber hinaus be-
steht die Mdglichkeit, die Blankoformulare auszudrucken und handschriftlich auszufillen.

Fir Arbeitgeber ohne Internetanschluss werden die Vordrucke von der Minijob-Zentrale auf
Anforderung zur Verfligung gestellt. Der Haushaltsscheck besteht aus drei Belegen, jeweils
ein Formular fur die Minijob-Zentrale, den Arbeitgeber und die/den Beschaftigte/n (Anlage 2).
Die Belege sind vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer zu unterschreiben; der entspre-
chende Beleg fur die Minijob-Zentrale ist bei der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See, Minijob-Zentrale in 45115 Essen einzureichen. Die Einzugsermachtigung
ist bei der erstmaligen Verwendung des Haushaltsschecks sowie bei Anderung der Bankver-
bindung zusatzlich vom Arbeitgeber auszufiillen und zu unterschreiben.

Fur Beschaftigungen mit monatlich schwankendem Arbeitsentgelt wird alternativ ein soge-
nannter Halbjahresscheck von der Minijob-Zentrale angeboten (vgl. VI).

2 Inhalt

Der Haushaltsscheck enthalt folgende Angaben:

¢ Familienname, Vorname, ggf. Vorsatzworter, Namenszusatze und Titel, Anschrift, Be-
triebsnummer und Steuernummer des Arbeitgebers,

¢ Familienname, Vorname, ggf. Vorsatzworter, Namenszusatze und Titel, Anschrift und
Versicherungsnummer bzw., wenn diese nicht bekannt ist, Geburtsdatum, Geburtsname,
Geschlecht und Geburtsort des Arbeitnehmers,

e Kennzeichnung tber die Zahlung von Pauschsteuer,

e Steuernummer des Arbeitgebers,

e Kennzeichnung tber Mehrfachbeschéftigung des Arbeitnehmers,

¢ Kennzeichnung Uber die Versicherung in einer gesetzlichen Krankenkasse,

e Kennzeichnung tber die Zahlung voller Rentenversicherungsbeitrage bei Verzicht auf die
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung,

e Datum und Unterschrift des Arbeitgebers und Arbeitnehmers.



Zusatzlich sind anzugeben bei Abgabe des Haushaltsschecks nach

e § 28a Abs. 8 Nr. 4 Buchstabe a SGB IV (diskontinuierliche Entgeltzahlung) der Zeitraum
der Beschaftigung, das Arbeitsentgelt fir diesen Zeitraum sowie am Ende der Beschafti-
gung der Zeitpunkt der Beendigung,

e 8 28a Abs. 8 Nr. 4 Buchstaben b bis d SGB IV (kontinuierliche Entgeltzahlung)

> bei einer Meldung zu Beginn der Beschéftigung deren Beginn und das monatli-
che Arbeitsentgelt,

> bei einer Meldung wegen Anderung des Arbeitsentgelts den neuen Betrag und
den Zeitpunkt der Anderung und

> bei einer Meldung am Ende der Beschaftigung den Zeitpunkt der Beendigung.

Das Arbeitsentgelt ist in Euro (EUR) ohne Cent anzugeben. Centbetrdge von mehr als 49
sind nach oben, von weniger als 50 nach unten auf volle EUR-Betrage zu runden.

[l Verfahren beim Arbeitgeber

1 Meldeanlass, Meldefristen, zustandige Einzugsstelle

Der Haushaltsscheck ist fiir Beschéaftigungszeitraume seit dem 1. April 2003 nach § 28a Abs.
7 Satz 1 SGB IV der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Minijob-
Zentrale in 45115 Essen unverziiglich einzureichen (8§ 28i Satz 5 SGB V). Dies gilt fur jeden
Meldeanlass, d.h., bei Beginn der Beschaftigung, bei Anderungen im laufenden Beschéfti-
gungsverhaltnis (z.B. Anderung des Arbeitsentgelts, Verzicht auf die Versicherungsfreiheit
oder Anderung der Adressen) und bei Beendigung der Beschéaftigung.

2 Aufzeichnungspflichten

Die Vorschrift des 8 28f Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 SGB |V entbindet die Arbeitgeber, die das
Haushaltsscheckverfahren nutzen, von der Verpflichtung, der Minijob-Zentrale rechtzeitig
einen Beitragshachweis einzureichen, zumal die anfallenden Abgaben bei diesem Verfahren
von der Minijob-Zentrale berechnet werden.

Arbeitgeber werden nach 8 28p Abs. 10 SGB IV wegen der beschaftigten Arbeitnehmer in
Privathaushalten nicht gepruft. Im Ubrigen sind sie ohnehin von der Fihrung von Lohnunter-
lagen freigestellt (§ 28f Abs. 1 Satz 2 SGB 1V).

\Y Verfahren bei der Minijob-Zentrale

1 Feststellung der Versicherungsfreiheit

Die Minijob-Zentrale prift, ob die Arbeitsentgeltgrenze fir eine geringfligige Beschaftigung
im Privathaushalt eingehalten wird. Kann eine entsprechende Prufung aufgrund der Angaben
im Haushaltsscheck nicht abschliel3end erfolgen, kann die Minijob-Zentrale beim Arbeitneh-
mer die erforderlichen Auskinfte einholen und sich ggf. erforderliche Unterlagen vorlegen



lassen. Der Arbeitnehmer ist nach § 280 Abs. 2 SGB IV zur Auskunft bzw. zur Vorlage von
Unterlagen verpflichtet.

Bei Verwendung des Haushaltsschecks als Meldung im Sinne von § 28a Abs. 8 Nr. 4 Buch-
stabe a SGB IV (diskontinuierliche Entgeltzahlung) wird mit dem letzten Tag der gemeldeten
entgeltlichen Beschaftigung das Ende der Beitragspflicht unterstellt, wenn auf diesen Tag ein
voller Kalendermonat folgt, fir den kein Haushaltsscheck ausgestellt wurde.

Stellt die Minijob-Zentrale fest, dass das Haushaltsscheckverfahren keine Anwendung finden
kann, informiert sie den Arbeitgeber und bittet ihn, sich umgehend an die fir den Arbeitneh-
mer zustandige Krankenkasse zu wenden. Sofern der Minijob-Zentrale die zustéandige Kran-
kenkasse bekannt ist, wird diese ebenfalls informiert.

2 Vergabe der Betriebsnummer

Nach § 28h Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 SGB IV vergibt die Minijob-Zentrale im Auftrag der
Bundesagentur fiur Arbeit die Betriebsnummer des Arbeitgebers, sofern fur den Privathaus-
halt eine solche noch nicht existiert. Die von der Minijob-Zentrale fur diese Arbeitgeber ver-
gebenen Betriebsnummern beginnen mit den Ziffern 571 bis 573, 574, 977 bis 979 und 981
bis 984.

3 Berechnung und Einzug der Beitrage und Umlagen

Nach § 28h Abs. 3 Satz 1 SGB IV berechnet die Minijob-Zentrale bei Verwendung eines
Haushaltsschecks den Gesamtsozialversicherungsbeitrag und die Umlagen zum Ausgleich
der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft. Sie zieht die errechneten Be-
trage am Falligkeitstag im Wege des Lastschriftverfahrens ein.

Beitrage, die im Rahmen des Haushaltsscheckverfahrens berechnet werden, werden nach

§ 23 Abs. 2a SGB IV fir das in den Monaten Januar bis Juni erzielte Arbeitsentgelt am 15.
Juli des laufenden Jahres und fir das in den Monaten Juli bis Dezember erzielte Arbeitsent-
gelt am 15. Januar des folgenden Jahres fallig. Gleiches gilt fiir die Umlagen zum Ausgleich
der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft.

Wird das Arbeitsentgelt monatstibergreifend erzielt (z.B. vom 21. Juni bis zum 20. Juli), ist es
fur die Beitragsberechnung entsprechend aufzuteilen.

4 Berechnung und Einzug der Beitrage zur Unfallversicherung

Nach 8§ 185 Abs. 4 Satz 3 SGB VIl betragt der Beitragsatz zur Unfallversicherung fur gering-
flgig Beschéftigte, die im Haushaltsscheckverfahren gemeldet werden, ab 1. Januar 2006
bundeseinheitlich 1,6 v.H. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wurde
von den kommunalen Unfallversicherungstragern beauftragt, die Unfallversicherungsbeitrage
fur die am Haushaltsscheckverfahren teilnehmenden Arbeitgeber zu berechnen und zusam-
men mit den tbrigen Abgaben einzuziehen.
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5 Erhebung der Pauschsteuer

Nach 8§ 40a Abs. 6 EStG ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See fir die
Erhebung der einheitlichen Pauschsteuer nach § 40a Abs. 2 EStG zustandig (2 v.H. des Ar-
beitsentgelts). Fur die Anmeldung und Abflhrung dieser Pauschsteuer gelten die gleichen
Regelungen wie fir die Rentenversicherungsbeitrdge (vgl. llll.1 und IV.3). Die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist berechtigt, die Pauschsteuer zusammen mit
den Ubrigen Abgaben beim Arbeitgeber einzuziehen.

6 Weiterleitung der Beitrage

Die Minijob-Zentrale leitet die Beitrdge zur Krankenversicherung nach 8§ 28k Abs. 2 Satz 1
SGB IV zugunsten des Risikostrukturausgleichs an die Deutsche Rentenversicherung Bund,
bei Versicherten in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung an den Bundesverband der
landwirtschaftlichen Krankenkassen weiter. Die Beitrdge zur Rentenversicherung werden
nach 8 28k Abs. 1 SGB IV von der Minijob-Zentrale nach einem von der Deutschen Renten-
versicherung Bund festgelegten Verteilungsschlissel an die Deutsche Rentenversicherung
Bund, die Deutsche Rentenversicherung Westfalen und die Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland weitergeleitet.

Die Beitrdge zur gesetzlichen Unfallversicherung werden von der Minijob-Zentrale gemaf
der Verwaltungsvereinbarung vom 24. August 2005 an die zustandigen Unfallversicherungs-
trager weitergeleitet.

7 Durchfihrung der Ausgleichsverfahren fur Arbeitgeber

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Trager der knappschatftlichen
Krankenversicherung ist zustandig fur den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen im Zu-
sammenhang mit geringfligigen Beschaftigungsverhaltnissen, unabhéngig davon, bei wel-
cher Krankenkasse die Krankenversicherung durchgefiihrt wird.

Die fur die Durchfihrung des Erstattungsverfahrens erforderlichen Mittel werden durch Um-
lagen von den am Ausgleich beteiligten Arbeitgebern aufgebracht.

Umlage 1 (U1):

Die U1 ist fur den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit bzw. Kur zu ent-
richten. Sie betragt zurzeit 0,1 v.H.

Umlage 2 (U2):

Die U2 ist fur den Ausgleich der Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) zu
entrichten. Sie wird - bei unverminderten Leistungsanspriichen - zurzeit nicht erhoben.

Die Erstattung im Umlageverfahren 1 betragt derzeit 80 v.H. des wéahrend der Arbeitsunfa-
higkeitszeit im Rahmen des § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) fortgezahlten Bruttoar-
beitsentgelts ohne Einmalzahlungen.
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Die Erstattung im Umlageverfahren 2 betragt

- 100 v.H. des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld wahrend der Schutzfristen
vor und nach der Entbindung,

- 100 v.H. des fortgezahlten Entgelts fur die Dauer von Beschéftigungsverboten zuzlglich
der darauf entfallenden pauschalen Kranken- und Rentenversicherungsbeitrage.

Die Erstattung wird auf Antrag gewahrt und kann sofort nach geleisteter Entgeltfortzahlung
bzw. geleistetem Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld erfolgen.

8 Meldung an die Datenstelle der Trager der Rentenversicherung
8.1 Allgemeines

Das zwischen den Spitzenorganisationen der Sozialversicherung festgelegte Verfahren zur
Ermittlung, Erfassung und Weiterleitung der Meldedaten fur Arbeithnehmer durch die Kran-
kenkassen gilt grundsatzlich auch bei Verwendung eines Haushaltsschecks.

In den Datensatzen DSME sind die Personengruppen ,209" oder ,,210" anzugeben.

Zusatzlich sind die Angaben zur Tatigkeit fir einen im Privathaushalt geringfligig beschéaftig-
ten Arbeitnehmer im Feld A mit der Zahl 924 und im Feld B grundséatzlich mit der Zahl 87 zu
verschlisseln.

Bei Berichtigungen von Beschéftigungszeiten, Arbeitsentgelten oder dem Grund der Abgabe
ist die urspriinglich gemeldete Zeit zu stornieren und anschlieRend ein neuer Datensatz zu
liefern.

Far Arbeitnehmer in Privathaushalten, die der Minijob-Zentrale im ,vereinfachten Verfahren*
gemeldet werden und fir die eine Rentenversicherungsnummer zu beantragen oder zu ver-
geben ist, wird seitens der Minijob-Zentrale die Versicherungsnummer im allgemeinen Ver-
fahren beantragt.

8.2 Ermittlung und Erfassung der Daten

Die Minijob-Zentrale stellt nach Eingang eines Haushaltsschecks fest, welche Angaben, die
nicht aus dem Haushaltsscheck hervorgehen, fir die Erfassung und Weiterleitung von Mel-
dedaten an die Rentenversicherung erforderlich sind. Dabei kdnnen Daten aus dem Daten-
bestand der Minijob-Zentrale Gbernommen werden. Die fehlenden Angaben sind tber den
Arbeitnehmer zu ermitteln.

Die Datenerfassung erfolgt aus den ,vervollstandigten“ Haushaltsschecks. Die Art der Da-
tenerfassung bleibt der Minijob-Zentrale freigestellt.

8.3  Weiterleitung der Daten

Die Datensétze werden an die Datenstelle der Trager der Rentenversicherung weitergeleitet.

Vor der Weiterleitung an die Datenstelle sind die Datensétze mit dem maschinell zu fihren-
den Bestand der Minijob-Zentrale abzugleichen. Fir die Weiterleitung der Daten durch die
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Minijob-Zentrale gelten die in der Datenerfassungs- und -iibermittlungsverordnung (DEUV)
festgelegten Fristen.

9 Meldung an die Unfallversicherung

Die Minijob-Zentrale Ubermittelt der Unfallversicherung die Daten zum Privathaushalt. Die
Datentbermittlung erfolgt dezentral an den jeweils zustandigen kommunalen Unfallversiche-
rungstrager. Die Meldefristen richten sich von diesem Zeitpunkt an grundsatzlich nach den
Regelungen der DEUV; die Meldungen werden monatlich unmittelbar nach Erstellung der
Meldungen zur Rentenversicherung erzeugt und weitergeleitet. Der Datensatz enthalt keine
Angaben zum Arbeitnehmer, sondern gibt lediglich die Beschaftigtenzahl beim jeweiligen
Arbeitgeber wieder. Naheres wird in der am 24. August 2005 geschlossenen Verwaltungs-
vereinbarung geregelt.

10 Bescheinigung an den Arbeitnehmer

Die Minijob-Zentrale hat dem Arbeithehmer nach § 28h Abs. 3 Satz 3 SGB |V den Inhalt der
Meldung schriftlich mitzuteilen. Zu diesem Zweck erhélt der Arbeitnehmer Uber die an die
Rentenversicherung gemeldeten Zeiten und Arbeitsentgelte eine entsprechende Bescheini-
gung. Die Bedeutung der Bescheinigung muss fur den Arbeitnehmer erkennbar sein. Die
Bescheinigung ist mindestens einmal jahrlich bis zum 30. April eines jeden Jahres fir alle im
Vorjahr gemeldeten Daten auszustellen. Im Falle der Auflosung des Arbeitsverhaltnisses ist
die Bescheinigung unverziglich nach Abgabe der letzten Meldung fir den Arbeitnehmer
auszustellen.

11 Bescheinigung an den Arbeitgeber

Nach § 28h Abs. 4 SGB |V bescheinigt die Minijob-Zentrale dem Arbeitgeber zum Jahres-
ende den Zeitraum, fiir den Beitrage zur Rentenversicherung gezahlt wurden, und die Hohe
des Arbeitsentgelts sowie der von ihm getragenen Gesamtsozialversicherungsbeitrage und
Umlagen. Zusétzlich wird in der Bescheinigung die Hohe der einbehaltenen Unfallversiche-
rungsbeitrage und Pauschsteuer beziffert.

Vv Verfahren bei der Datenstelle der Trager der Rentenversicherung

Die Datenstelle prift die ihnen von der Minijob-Zentrale Gbermittelten Datensatze. Die fehler-
freien Meldedatensatze werden anschliel3end an die zustdndigen Rentenversicherungstrager
und an die Bundesagentur fir Arbeit weitergeleitet.

Vi Halbjahresscheck bei monatlich schwankendem Arbeitsentgelt

Leitgedanke dieses Schecks ist der Abbau von Burokratie, weil der Privathaushalt als Arbeit-
geber eines geringfugig entlohnten Beschaftigten von Uberflissigen Verwaltungspflichten
befreit wird. Durch Verwendung des Halbjahresschecks wird dem Arbeitgeber, der eine
Haushaltshilfe mit monatlich schwankendem Arbeitsentgelt beschaftigt, die Zusendung von
Haushaltsschecks fir die jeweiligen Beschéaftigungsmonate an die Minijob-Zentrale erspatrt.
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Der Halbjahresscheck erganzt den normalen Haushaltsscheck und wird von der Minijob-
Zentrale automatisch den Haushalten zur Verfigung gestellt, die Arbeitnehmer mit schwan-
kenden Arbeitsentgelten melden. Er stellt lediglich ein zusatzliches Angebot zum normalen
Haushaltsscheck dar, die Nutzung steht dem Arbeitgeber frei.

Vor Nutzung des Halbjahresschecks ist es allerdings erforderlich, dass der Arbeitgeber zu-
nachst einen Haushaltsscheck mit schwankenden Beziigen (Angabe eines monatlich wech-
selnden Arbeitsentgelts unter Ziffer 12 des Haushaltsschecks) einreicht. Nach Verarbeitung
dieses Haushaltsschecks innerhalb der Minijob-Zentrale werden dem Arbeitgeber dann au-
tomatisch mehrere Halbjahresschecks mit einem entsprechenden Merkblatt Gbersandt. In
den maschinell vorgefertigten Schecks sind bereits

o die Personalien und die Betriebsnummer des Arbeitgebers,
o die Personalien der Haushaltshilfe und deren Versicherungsnummer sowie
¢ je nach Sachlage die halbjahrlichen Beschéaftigungszeitraume

enthalten. Diese vorbereiteten Schecks sind nur noch um das insgesamt erzielte Arbeitsent-
gelt fir das jeweilige Kalenderhalbjahr sowie gegebenenfalls den Beschaftigungszeitraum zu
erganzen und rechtzeitig vor den Terminen fir die Beitragsfalligkeit (vgl. 1V.3) vom Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer unterschrieben bei der Minijob-Zentrale einzureichen. Nach Eingang
dieses Halbjahresschecks laufen bei der Minijob-Zentrale die gleichen Prozesse ab, wie sie
fur den Haushaltsscheck gelten (vgl. 1V).

Das Verfahren zur Nutzung der Halbjahresschecks wird den Arbeitgebern in dem bersand-
ten Merkblatt der Minijob-Zentrale eingehend erlautert.
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Anlagen

Anlage 1 —  Erlauterungen zur steuerlichen Behandlung des Arbeitsentgelts aus geringfu-
gigen Beschaftigungen

Anlage 2 - Haushaltsscheck-Belege und Ausfullhilfe



Anlage 1

Erlauterungen zur steuerlichen Behandlung des Arbeitsentgelts aus

geringfugigen Beschéftigungen ab dem 1. April 2003

Durch die Neuregelungen des Zweiten Gesetzes fiir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
vom 23. Dezember 2002 wird die Steuerfreiheit des Arbeitsentgelts aus geringfugigen
Beschaftigungen nach 8§ 3 Nr. 39 EStG ab dem 1. April 2003 aufgehoben. Das Arbeitsentgelt fur
Lohnzahlungszeitraume ab dem 1. April 2003 ist damit stets steuerpflichtig. Eine
Freistellungsbescheinigung wirkt letztmals fur Arbeitsentgelte der vor dem 1. April 2003
endenden Lohnzahlungszeitrdume. Die Lohnsteuer vom Arbeitsentgelt flr geringflgige
Beschaftigungen im Sinne des SGB IV ist pauschal oder nach den Merkmalen der

Lohnsteuerkarte zu erheben.

Lohnsteuerpauschalierung

Fur die Lohnsteuerpauschalierung ist zu unterscheiden zwischen der neuen einheitlichen
Pauschsteuer i.H.v. 2 % (8 40a Abs. 2 EStG n.F.) und der pauschalen Lohnsteuer - wie bisher -
mit einem Steuersatz i.H.v. 20 % des Arbeitsentgelts (8§ 40a Abs. 2a EStG n.F.). In beiden
Féallen der Lohnsteuerpauschalierung ist nunmehr Voraussetzung, dass eine geringfligige
Beschéaftigung im Sinne des SGB IV vorliegt. Das Steuerrecht knlpft damit an die
Voraussetzungen des SGB IV an.

1. Einheitliche Pauschsteuer i.H.v. 2 %

Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte die Lohnsteuer

einschlieB3lich Solidaritatszuschlag und Kirchensteuer

o flr das Arbeitsentgelt aus einer geringfligigen Beschaftigung i.S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1
(geringfuigige Beschéftigung) oder des § 8a SGB IV (geringflugige Beschaftigung in

Privathaushalten),

o flr das er Beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung i.H.v. 15 % oder 5 % nach § 168
Abs. 1 Nr. 1b oder 1c (geringfugig versicherungspflichtig Beschaftigte) oder nach § 172
Abs. 3 oder 3a (versicherungsfrei geringfligig Beschaftigte) SGB VI zu entrichten hat,



e mit einem einheitlichen Pauschsteuersatz i.H.v. insgesamt 2 % des Arbeitsentgelts
erheben (einheitliche Pauschsteuer, 8 40a Abs. 2 EStG n.F.).

In dieser einheitlichen Pauschsteuer ist neben der Lohnsteuer auch der Solidaritatszuschlag
und die Kirchensteuer enthalten. Die einheitliche Pauschsteuer von 2 % ist auch
anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer keiner erhebungsberechtigten Religionsgemeinschaft

angehort.

2. Pauschaler Lohnsteuersatz i.H.v. 20 %

Hat der Arbeitgeber flr das Arbeitsentgelt einer geringfligigen Beschaftigung i.S. des § 8

Abs. 1 Nr. 1 oder des § 8a SGB IV den Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung i.H.v.

15 % oder 5 % nicht zu entrichten, kann er die pauschale Lohnsteuer mit einem Steuersatz

i.H.v. 20 % des Arbeitsentgelts erheben. Hinzu kommen der Solidaritdtszuschlag (5,5 % der
Lohnsteuer) und die Kirchensteuer nach dem jeweiligen Landesrecht.

Besteuerung nach Lohnsteuerkarte

Wahlt der Arbeitgeber fur eine geringfigige Beschéaftigung im Sinne des SGB IV nicht die
pauschale Lohnsteuererhebung, so ist die Lohnsteuer vom Arbeitsentgelt nach Mal3gabe der
vorgelegten Lohnsteuerkarte zu erheben. Die Hohe des Lohnsteuerabzugs hangt dann von der
Lohnsteuerklasse ab. Bei den Lohnsteuerklassen | (Alleinstehende), Il (bestimmte
Alleinerziehende mit Kind) oder Ill und IV (verheiratete Arbeitnehmer/innen) fallt fir das
Arbeitsentgelt einer geringfliigigen Beschéftigung (htchstens 400 EUR monatlich) keine

Lohnsteuer an; anders jedoch bei Lohnsteuerklasse V oder VI.

Anmeldung und Abfiihrung der Lohnsteuer

Das Verfahren fir die Anmeldung und die Abfihrung der Lohnsteuer bei geringfugiger
Beschaftigung richtet sich danach, ob die einheitliche Pauschsteuer i.H.v. 2 % angewandt wird.
In diesem Fall ist ab dem 1. April 2003 stets - wie fUr die pauschalen Beitrdge zur gesetzlichen
Renten- und Krankenversicherung - die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See zusténdig. Wird die Lohnsteuer nicht mit der einheitlichen Pauschsteuer

i.H.v. 2 % erhoben, so ist das Betriebsstattenfinanzamt zustandig (Lohnsteuer-Anmeldung).



1. Einheitliche Pauschsteuer i.H.v. 2 %

Fur die Falle der einheitlichen Pauschsteuer i.H.v. 2 % des Arbeitsentgelts ist stets die
Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zustandig. Das

gilt sowohl fur den Privathaushalt als auch flir andere Arbeitgeber.

Bei geringfugiger Beschéftigung in Privathaushalten ist ab dem 1. April 2003 ausschlief3lich
der Haushaltsscheck zu verwenden. Auf dem Haushaltsscheck teilt der Arbeitgeber das
Arbeitsentgelt mit und ob die Lohnsteuer mit der einheitlichen Pauschsteuer erhoben werden
soll (vgl. 1.2 der Gemeinsamen Verlautbarung zum Haushaltsscheckverfahren). Die Minijob-
Zentrale berechnet die einheitliche Pauschsteuer und zieht sie zusammen mit den
pauschalen Beitragen zur gesetzlichen Sozialversicherung jeweils am 15. Juli und zum 15.
Januar vom Arbeitgeber ein (vgl. 1V.3 der Gemeinsamen Verlautbarung zum

Haushaltsscheckverfahren).

Andere Arbeitgeber berechnen die einheitliche Pauschsteuer und teilen der Minijob-Zentrale

den Betrag mit dem Beitragsnachweis mit.

2. Pauschale Lohnsteuer i.H.v. 20 %, Lohnsteuer nach Lohnsteuerkarte

Fur die Falle der Lohnsteuerpauschalierung i.H.v. 20 % des Arbeitsentgelts oder der
Besteuerung nach Malgabe der vorgelegten Lohnsteuerkarte ist stets das
Betriebsstattenfinanzamt zustandig. Dies ist fir den Privathaushalt als Arbeitgeber
regelmafig das fur die Veranlagung zur Einkommensteuer zustandige Wohnsitzfinanzamt,

fur andere Arbeitgeber das Finanzamt, in dessen Bezirk sich der Betrieb befindet.

Die Lohnsteuer ist in der Lohnsteuer-Anmeldung anzugeben wund an das
Betriebsstattenfinanzamt abzufihren. Ggf. ist eine sog. Nullmeldung abzugeben. Der
Arbeitgeber braucht keine weiteren Lohnsteuer-Anmeldungen abzugeben, wenn er dem
Betriebsstattenfinanzamt mitteilt, dass er im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum keine
Lohnsteuer einzubehalten oder zu Ubernehmen hat, weil der Arbeitslohn nicht steuerbelastet
ist (im Einzelnen zur Lohnsteuer-Anmeldung Hinweis auf § 41a EStG, R 133 LStR).
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So fiillen Sie den Haushaltsscheck aus:

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

Als Arbeitgeber im Haushaltsscheckverfahren kommen nur natirliche Personen in Betracht. Beschéftigungen in
privaten Haushalten, die durch Dienstleistungsagenturen oder andere Unternehmen begrindet sind, fallen nicht
unter diese Regelung. Dies gilt auch fir Beschéftigungsverhaltnisse, die mit Wohnungseigentiimergemeinschaf-
ten (im Sinne des Gesetzes Uber das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht - WEG) oder mit Hausver-
waltungen geschlossen werden. Eine Beschéftigung kann auch nur dann im Haushaltsscheckverfahren gemeldet
werden, wenn der Arbeitnehmer fir denselben Arbeitgeber keine weiteren Dienstleistungen, wie z. B. in den dem
Privathaushalt angeschlossenen Geschéftsraumen, erbringt.

Erstanmeldung/Folgescheck: Bitte stets kennzeichnen, ob Sie erstmalig einen Haushaltsscheck einreichen (Erst-
anmeldung) oder ob es sich bei bereits gemeldeter Beschéftigung z. B. wegen sich dndernder Bezlige, Adresse
oder Bankverbindung um einen neuen Scheck (Folgescheck) handelt. Bitte nutzen Sie den Folgescheck auch,
wenn Sie uns das Beschaftigungsende unter Punkt 15 mitteilen.

Telefonnummer. Die Angabe der Telefonnummer ist freiwillig, jedoch wirde sie die Arbeit der Minijob-Zentrale fir
eventuelle Rickfragen sehr erleichtern.

Betriebsnummer eintragen. Bitte keine gewerblichen Betriebsnummern benutzen. Sie haben keine (andere)? Die
Minijob-Zentrale wird diese fir Sie vergeben und nachtragen. Wenn Sie unter Punkt 2 ,Folgescheck” angekreuzt
haben, tragen Sie bitte unbedingt die fUr Ihren Privathaushalt vergebene Betriebsnummer ein.

Ja. Wenn Sie unter Verzicht auf die Lohnsteuerkarte der Haushaltshilfe die Pauschsteuer in H6he von 2 v.H. des
Arbeitsentgelts an die Minijob-Zentrale zahlen.

Nein. Wenn Sie die anfallende Lohnsteuer entsprechend der Steuerklasse Uber die Lohnsteuerkarte der Haus-
haltshilfe erheben und an das zustandige Wohnsitzfinanzamt abflhren.

Steuernummer nur eintragen, wenn Sie Punkt 5 mit ,,Ja“ beantwortet haben. Die Steuernummer entnehmen Sie
bitte dem letzten Steuerbescheid.

Versicherungsnummer. Nicht bekannt? Tragen Sie bitte das Geburtsdatum, das Geschlecht, den Geburtsort und
den Geburtsnamen der/des Beschaftigten ein.

Ja. Wenn lhre Haushaltshilfe mehrere Arbeitsplatze hat. Auch eine versicherungspflichtige (Haupt-)Beschéaftigung
ist hiermit gemeint.

Nein. Wenn Ihre Haushaltshilfe keine weiteren Arbeitsplatze hat.

Ja. Wenn lhre Haushaltshilfe in einer gesetzlichen Krankenkasse pflicht-, freiwillig oder familienversichert ist.
Nein. Wenn |hre Haushaltshilfe privat oder gar nicht krankenversichert ist.

Ja. Wenn lhre Haushaltshilfe zum Erwerb vollwertiger Rentenanspriiche auf die Versicherungsfreiheit in der Ren-
tenversicherung verzichten und den von lhnen zu zahlenden flinfprozentigen Beitragsanteil zur Rentenversicherung
durch einen Eigenanteil bis zum vollen Rentenbeitrag aufstocken will. Falls Ihre Haushaltshilfe einen spateren
Zeitpunkt fur den Beginn der Rentenversicherungspflicht bestimmt, ist dieser in dem unter Punkt 10 stehenden
Feld ,ab. . .“ einzutragen. Sollte die Haushaltshilfe bei Ihnen - bzw. bei mehreren Beschéftigungen insgesamt -
weniger als 155 EUR verdienen, wird der Gesamtbeitrag mindestens von 155 EUR berechnet. In jedem Fall ist der
Haushaltshilfe im Vorfeld zu empfehlen, beim zustdndigen Rentenversicherungstrdger nachzufragen, ob und ggf.
welche Vorteile fur sie mit dieser Regelung verbunden sind.

Nein. Wenn nur die Pauschalbeitrage zur Rentenversicherung (5 v.H.) von Ihnen gezahlt werden sollen.
Beschéftigungsbeginn bei monatlich gleich bleibender Bezahlung.

Beginn und Ende des Entgeltabrechnungszeitraumes bei monatlich wechselndem Arbeitsentgelt oder Teilzeit-
rdumen (z.B. vom 01.04. bis 18.04.200X).

Arbeitsentgelt eintragen. Das ist der ausgezahlte Betrag plus eventuell einbehaltener und lber die Steuerkarte
abgerechneter Steuern. Bitte den Verdienst kaufmannisch auf volle EUR-Betrage runden (bis 49 Cent abrunden,
ab 50 Cent aufrunden).

Beschaftigung dauert an bitte kennzeichnen, wenn Sie Punkt 12 ausfiillen.
Ja. Die Beschéftigung ist nicht beendet, im n&chsten Monat kommt ein neuer Folgescheck.
Nein. Mit dem unter Punkt 12 eingegebenen ,,bis-Datum*® wurde die Beschéaftigung beendet.

Bei Beschaftigung beendet am das Datum eintragen und den Folgescheck (vgl. 2) an die Minijob-Zentrale
schicken.

Unterschriften sind von lhnen und der/dem Beschéftigten erforderlich.

Einzugsermichtigung ist nur bei erstmaliger Verwendung des Haushaltsschecks oder bei Anderung der Bankverbin-
dung zu erteilen. Hiermit ermé&chtigen Sie die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Minijob-Zentrale,
die Pauschalbeitrage zur Krankenversicherung (vgl. 9) und Rentenversicherung, die Beitrage zur Unfallversicherung
(ab 01.01.2006), die Umlagen zum Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft sowie ggf.
die einheitliche Pauschsteuer (vgl. 5) von Ihrem Konto einzuziehen.



	1.pdf
	AOK-Bundesverband, Bonn 
	2 Voraussetzungen 
	4 Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung 
	2 Inhalt 
	III Verfahren beim Arbeitgeber 
	1 Feststellung der Versicherungsfreiheit 
	2 Vergabe der Betriebsnummer 
	4 Berechnung und Einzug der Beiträge zur Unfallversicherung  


	9 Meldung an die Unfallversicherung 
	 Anlagen 




	07.05.2008_GemVb HHS_Anlage 1 = Steuerrecht.doc
	07.05.2008_GemV HHS_Anlage 2 = Haushalsscheck.pdf



